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Checkliste – Erste Bestandsaufnahme in der Praxis

	Lfd. Nr.
	Frage
	Ja
	Nein

	1.
	Kommen die Praxismitarbeiter im Rahmen ihrer Tätigkeit mit Blut, 
Speichel und Sekreten in Kontakt?
	
	Link

	2.
	Kommen sie bei der Tätigkeit mit spitzen und scharfen Gegenständen in Kontakt, die mit Blut, Speichel und Sekreten kontaminiert sind?
	
	Link

	3.
	Wurde vor Tätigkeitsaufnahme mit biologischen Arbeitsstoffen oder bei maßgeblichen Veränderungen der Arbeitsbedingungen eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und diese regelmäßig aktualisiert?
	
	Link

	4.
	Findet eine nicht gezielte Tätigkeit mit biologischen Arbeitsstoffen 
maximal der Risikogruppe 2 statt?
	
	Link

	5.
	Werden diese Tätigkeiten nur an ausgebildetes Fachpersonal über-
tragen?
	
	Link

	6.
	Sind die entsprechenden Hygiene-Voraussetzungen (z. B. Handwaschplatz mit kaltem/warmem Wasser, Seifenspender, Handtücher zum 
einmaligen Gebrauch, Abwurfeimer, … etc.) erfüllt?
	
	Link

	7.
	Sind die entsprechenden Hautschutz-Voraussetzungen (z. B. Hautschutzpräparate, Hautreinigungspräparate, Händedesinfektionsmittelspender, Hautpflegepräparate, … etc.) erfüllt?
	
	Link

	8.
	Wenn die Art der Tätigkeit hygienische Händedesinfektion erfordert, wird darauf geachtet, dass an den Händen und Unterarmen keine Schmuckstücke, Uhren und Eheringe getragen werden?
	
	Link

	9.
	Liegen arbeitsbereichs- und/oder stoffbezogene Betriebsanweisungen vor?
	
	Link

	10.
	Sind die Betriebsanweisungen auf einem aktuellen Stand, allen 
Beschäftigten zugänglich und am Arbeitsplatz ausgehängt / ausgelegt?
	
	Link

	11.
	Werden die Praxismitarbeiter mittels der Betriebsanweisungen vor 
Tätigkeitsaufnahme und anschließend mindestens einmal jährlich 
mündlich und arbeitsbereichs- und stoffbezogen in die Gefährdungen 
und Schutzmaßnahmen unterwiesen (Dokumentation)?
	
	Link

	12.
	Wird vom Praxisinhaber die entsprechende persönliche Schutzausrüstung (Brille möglichst mit Seitenschutz, Schutzhandschuhe, evtl. 
Atemschutz oder Schutzschürze/Schutzkleidung) in ausreichender 
Anzahl bereitgestellt?
	
	Link

	13.
	Wird die bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung (Brille möglichst mit Seitenschutz, Schutzhandschuhe, evtl. Atemschutz oder Schutzschürze/Schutzkleidung) von den Praxismitarbeitern bei bestehenden Gefährdungen benutzt?
	
	Link

	14.
	Wird getragene Schutzkleidung von anderer Kleidung getrennt 
aufbewahrt?
	
	Link

	15.
	Steht neben Schutzkleidung auch Berufskleidung zur Verfügung und wird diese regelmäßig gewechselt und entsprechend gewaschen?
	
	Link

	16.
	Um die Beschäftigten vor Verletzungen bei Tätigkeiten mit spitzen oder scharfen medizinischen Instrumenten zu schützen, stehen diesen 
geeignete sichere Arbeitsgeräte zur Verfügung?
	
	Link

	17.
	Stehen für den Abwurf der spitzen und scharfen Gegenstände geeignete Abwurfbehälter mit Abstreifvorrichtungen zur Verfügung?
	
	Link


	Lfd. Nr.
	Frage
	Ja
	Nein

	18.
	Ist ein aktueller Hygieneplan (mit integriertem Hautschutzplan) vorhanden, in dem die entsprechenden Schutzmaßnahmen festgelegt sind?
	
	Link

	19.
	Wird darauf geachtet, dass bei allen eingesetzten Verfahren die Bildung von Aerosolen minimiert wird?
	
	Link

	20.
	Werden die Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche und 
werdende und stillende Mütter beachtet?
	
	Siehe PHB-Kapitel „Personal“ – „Schutzgesetze“

	21.
	Wird die Zahl der Beschäftigten die mit biologischen Arbeitsstoffen 
in Kontakt kommen können, begrenzt? 
	
	Link

	22.
	Ist es verboten in Räumen, in denen mit biologischen Arbeitsstoffen 
Kontaktmöglichkeit besteht, Lebensmittel aufzubewahren bzw. 
einzunehmen?
	
	Link

	23.
	Werden die Flächen und Einrichtungsgegenstände gemäß den 
Vorgaben des Hygieneplanes gereinigt und/oder desinfiziert?
	
	Link

	24.
	Sind Oberflächen (Fußböden, Arbeitsflächen, Oberflächen von Arbeitsmitteln) leicht zu reinigen und sind sie beständig gegen die verwendeten Reinigungsmittel und gegebenenfalls Desinfektionsmittel?
	
	Link

	25.
	Ist sichergestellt, dass Dritte (z. B. Depottechniker) bei Tätigkeiten über die Gefährdungen informiert sind?
	
	Link

	26.
	Werden die Beschäftigten über die arbeitsmedizinische Vorsorge 
informiert und die Vorsorgeuntersuchung G 42 veranlasst?
	
	Link

	27.
	Findet regelmäßig eine Aufklärung über das bestehende 
Immunisierungsangebot statt?
	
	Link

	28.
	Werden die aus der Behandlung und aus der Aufbereitung der Medizinprodukte stammenden Abfälle ordnungsgemäß gesammelt, gelagert und entsorgt?
	
	Link
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Gefährdungsbeurteilung – Jetzt noch mal alles überprüfen
Zusammenfassung – Kurzinformation der Inhalte
	Erstellung einer 
Gefährdungs​beurteilung nach 
§ 8 BioStoffV 
	Die Gefährdungsbeurteilung stellt das zentrale Element aller Arbeitsschutzmaßnahmen in einer Zahnarztpraxis dar, hieraus werden Schutzmaßnahmen (z. B. Persönliche Schutzausrüstung, Immunisierung bzw. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen) abgeleitet und regelmäßig auf ihre Wirksamkeit überprüft.

Der Zahnarzt darf die Gefährdungsbeurteilung nur selbst durchführen, wenn er die entsprechende Fachkunde hierfür besitzt oder erworben hat (z. B. über die Teilnahme am BuS-Kammermodell). Ansonsten hat er sich bei der Gefährdungsbeurteilung fachkundig durch die Fachkraft für Arbeits​sicherheit und den Betriebsarzt beraten zu lassen.



	Gefährdungsbeurteilung als 
zentrale Aufgabe der/des Praxisinhabers/in
	1. Informationsbeschaffung: 

Tätigkeitsbezogene Informationen über die Identität, die Einstufung und das Infektionspotential der vorkommenden Biologischen Arbeitsstoffe 
(z. B. aus der Anamnese).
Tätigkeitsbezogene Informationen über Betriebsabläufe und Arbeitsverfahren.

Art und Dauer der Tätigkeiten und damit verbundene mögliche Übertragungswege sowie Informationen über eine Exposition der Beschäftigten.

2. Gefährdungsbeurteilung: 

Er darf eine Tätigkeit mit Biologischen Arbeitsstoffen erst aufnehmen 
lassen, nachdem eine Gefährdungsbeurteilung vorgenommen und die 
erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen wurden, § 8 BioStoffV. 

3. Zuordnung der Tätigkeiten zu einer Schutzstufe:
· Grundsätzlich werden die Behandlungstätigkeiten in einer Zahnarztpraxis im Sinne der BioStoffV als nicht gezielte 
Tätigkeiten der Risikogruppe 2 eingestuft, auch die 
Behandlung von HIV- oder HBV-infizierten Patienten ist 
i. d. R. der Schutzstufe 2 zuzuordnen, falls nicht mit starkem 
Verspritzen zu rechnen ist. 

4. Schutzmaßnahmen festlegen und einführen:

· Mindestens sind die allgemeinen Hygienemaßnahmen der Schutzstufe 1 festzulegen. Diese Mindestmaßnahmen sind individuell durch weitere erforderliche Schutzmaßnahmen aus der Schutzstufe 2 bzw. 3 zu ergänzen, damit die Gefährdung der Beschäftigten dadurch soweit wie möglich verringert wird.

· D. h. Einhaltung der einschlägigen Hygiene- und Personalschutzmaßnahmen, die z. B. im Hygieneplan der Praxis und in der Betriebsanweisung für Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen festgelegt sind.




	
	5. Wirksamkeitsprüfung der festgelegten Schutzmaßnahmen (Dauerprozess)
6. Fortschreibung und Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung: 
· bei maßgeblichen Veränderungen der Arbeitsbedingungen (Empfehlung: alle 3 Jahre) bzw. nach Vorliegen einer Infektion oder Erkrankung einer Mitarbeiterin oder bei gesundheitlichen Bedenken einer Mitarbeiterin in Zusammenhang mit der von ihr ausgeübten Tätigkeit.



	Schutzmaßnahmen
	· Grundregel der Nichtkontamination beachten.

· Erstellen von Betriebsanweisungen (z. B. praxisindividueller Hygieneplan, Betriebsanweisung für Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen): 
arbeitsbereichs-, tätigkeits- und stoffbezogen.
· Infektionspräventive Maßnahmen am Patienten und des Behandlungsteams (z. B. Händehygiene, Tragen von persönlicher Schutzausrüstung) umsetzen.
· Regelmäßige Unterweisungen durchführen.

· Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen und Immunisierung.

· Arbeitsverfahren sind so zu gestalten, dass die Freisetzung von 
Bioaerosolen auf ein Minimum reduziert wird.


	Betriebsanweisung 

Unterweisung
	· Auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung ist vor Aufnahme der Tätigkeiten eine arbeitsbereichs- und stoffbezogene Betriebsanweisung zu erstellen. Die Betriebsanweisung enthält die mit den vorgesehenen 
Tätigkeiten verbundenen Gefahren für die Beschäftigten. Zusätzlich sind in ihr die erforderlichen Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln sowie Anweisungen über das Verhalten bei Unfällen und zur Ersten Hilfe festzulegen.
· Beschäftigte sind anhand dieser Betriebsanweisungen über die auftretenden Gefahren und über die Schutzmaßnahmen zu unterweisen.
· Eine allgemeine arbeitsmedizinische Beratung ist für die Beschäftigten, die Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen durchführen, in die Unterweisung zu integrieren.

· Die mündliche und arbeitsplatzbezogen durchzuführende Unterweisung der Beschäftigten hat vor Aufnahme der Beschäftigung und danach 
mindestens 1 x jährlich zu erfolgen.



	Arbeitsmedizinische Vorsorgeunter​suchung

	· Die/der Arbeitgeber/in muss gemäß § 4 Abs. 1 ArbMedVV die 
Beschäftigten zu arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung 
G 42 (Pflichtuntersuchung) auffordern.


	Beschäftigungs​beschränkungen

nach dem

JArbSchG
nach dem

MuSchG
Meldepflichtige

Erkrankung

nach dem IfSG

	· bei Gefährdungsvermerk in der ärztlichen Bescheinigung der „Jugendschutzuntersuchung“
· werdende oder stillende Mütter dürfen nicht mit Arbeiten beschäftigt 
werden, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von gesundheitsgefährdenden Stoffen oder Strahlen, von Staub, Gasen oder Dämpfen, von Hitze, Kälte oder Nässe, von Erschütterungen oder Lärm ausgesetzt sind oder bei denen eine Berufskrankheit entstehen könnte.
· Isolierung der Erkrankten

· Meldung an das zuständige Gesundheitsamt


	Geltungsbereich und Inhalt 
von Vorschriften

	2.


Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Die namentliche Meldepflicht erstreckt sich auf 15 Erkrankungen, zu denen jetzt auch Masern zählt, außerdem auf Gastroenteritiserkrankungen, wenn sie im Lebensmittelbereich oder als Häufungen (mehr als 2) auftreten. Der Katalog der meldepflichtigen Labornachweise ist erweitert worden. Krank​heits- und Erregermeldungen gelangen auf den speziellen Meldebögen von den behandelnden Zahn​ärztinnen/Zahnärzten zum Gesundheitsamt des Wohnortes des Patienten.
Ein Muster für einen Meldebogen für meldepflichtige Krankheiten gem. §§ 6, 8, 9 IfSG finden Sie im PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“, 
in der Rubrik „Formulare“, im Kapitel „Hygiene“.
Die Meldebögen für die nichtnamentlichen Meldungen gem. § 7 Abs. 3 IfSG an das RKI sind dort unter der Telefon-Nr. (0 30) 45 47 - 34 24 oder unter der Fax-Nr. (0 30) 45 47 - 35 66 zu bestellen und werden kostenfrei zugestellt. 

Gem. § 16 IfSG ist die zuständige Behörde (nach § 5 der HygieneVO ist dies in Baden Württemberg das Gesundheitsamt sowie die Ortspolizeibehörde) verpflichtet, die zur Gefahrenabwehr notwendigen Maß​nahmen zu treffen, wenn Tatsachen vorliegen, die zum Auftreten übertragbarer Krankheiten führen können oder wenn anzunehmen ist, dass solche Tatsachen vorliegen.

Das IfSG beinhaltet auch Rechte und Pflichten der betroffenen Personen. So ist z. B. beim Auftreten bestimmter Krankheiten oder einem entsprechenden Verdacht eine Absonderung der betreffenden Person vorzunehmen. Zeigt sich der Betreffende hinsichtlich der Absonderungsmaßnahme unein​sichtig, so kann auch eine Zwangsisolierung angeordnet werden. Kranken, Krankheits- und An​steckungsverdächtigen sowie Ausscheiden oder Ausscheidungsverdächtigen kann die Ausübung be​stimmter Tätigkeiten ganz oder teilweise untersagt werden. Dieser Personenkreis kann zudem einer Beobachtung unterworfen werden.

Personen, die gemäß §§ 31 oder 42 IfSG einem Berufsausübungsverbot unterliegen oder als Ansteckungsverdächtige abgesondert werden, erhalten für ihren Verdienstausfall eine Entschädigung in Geld gem. § 56 IfSG. Für die Dauer der ersten 6 Wochen des Ausfalls hat die/der Arbeitgeber/in die Entschädigung auszubezahlen, die ihr/ihm jedoch auf (formlosen) Antrag bei der zuständigen Behörde er​stattet wird.

Bei bestimmten, im Gesetz genannten, übertragbaren Krankheiten besteht eine gesetzliche Melde​pflicht. Die Meldepflicht unterscheidet sich dabei je nach Krankheitsart nach Krankheitsverdacht, Er​krankung, Tod und Ausscheidung von Krankheitserregern.

Der Meldepflicht unterliegt z. B. der behandelnde/n oder sonst hinzugezogene/n Ärztin/Arzt. Die Meldung ist unverzüglich an das für den Betroffenen zuständige Gesundheitsamt zu richten. 

Eine für die zahnärztliche Praxis relevante Regelung ist in § 36 Abs. 2 IfSG enthalten und betrifft die infektionshygienische Überwachung durch die Gesundheitsämter. Aufgrund dieser Regelung, die mit In-Kraft-Treten des IfSG seit dem 01.01.2001 gilt, kann es in Zahnarztpraxen zu Hygienebegehungen durch die zuständigen Gesundheitsämter kommen. Bei § 36 Abs. 2 IfSG handelt es sich im Gegensatz zur Vorschrift des § 36 Abs. 1 IfSG um eine „Kann-Vorschrift“, mit der Folge, dass Zahnarztpraxen grundsätzlich nur überwacht werden, wenn bestimmte Anhaltspunkte für infektionshygienische Missstände vorliegen.
Bei Zahnarztpraxen handelt es sich nicht um „Einrichtungen für ambulantes Operieren“. Zahnarzt​praxen sind in § 36 Abs. 2 IfSG ausdrücklich erwähnt. Sie sind der Kategorie von Praxen zugeordnet, in denen invasive Eingriffe vorgenommen werden (zahnärztlich/chirurgische–oralchirurgische), keine ambulanten Operationen.
Biostoffverordnung (BioStoffV)
Definition Biologische Arbeitsstoffe

Biologische Arbeitsstoffe sind Mikroorganismen, Zellkulturen und Endoparasiten, die beim Menschen Infektionen, sensibilisierende oder toxische Wirkungen hervorrufen können. Mögliche Infektionserreger in der zahnärztlichen Tätigkeit können Bakterien, Pilze, Protozoen, Viren und Prionen sein. Die Hauptgefahren in der zahnärztlichen Praxis bestehen in der Übertragung von Hepatitis B und C.

Die BioStoffV teilt die Mikroorganismen entsprechend ihrer Gefährlichkeit in 4 Risikogruppen ein. Die genaue Zuordnung eines bestimmten Mikroorganismus zu einer Risikogruppe erfolgt anhand der Ausführungsbestimmungen der BioStoffV, den sogenannten Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA): TRBA 460: Pilze, TRBA 462: Viren, TRBA 464: Parasiten und TRBA 466: Bakterien.

Bei einer Vielzahl von Tätigkeiten besteht eine Gefährdung der Beschäftigten durch Mikroorganismen. Neben der daraus resultierenden lnfektionsgefahr sind damit auch die Gefahren der Sensibilisierung (Auslösung von Allergien) und der Giftwirkung durch Mikroorganismen gemeint. Der Begriff Beschäftigte/r im Sinne der BioStoffV ist inhaltlich weit gefasst und meint nicht nur das Bestehen eines regulären Arbeitsverhältnisses. Auch Studenten/innen, Praktikanten/innen, Famuli/ae werden gleichermaßen unter den Schutz der BioStoffV gestellt, unabhängig davon ob sie für ihre Tätigkeiten bezahlt werden oder nicht.

Kontakt mit Biologischen Arbeitsstoffen:

In der Zahnheilkunde bestehen für Patienten und die in diesem Bereich Tätigen aufgrund der Besonderheiten der zahnärztlichen Behandlung verschiedene Infektionsrisiken. 

Die Infektionsrisiken können verringert werden durch:

· Anamneseerhebung,

· Wirksame Hygienemaßnahmen,

· Methoden der Arbeitssystematik (z. B. Grundregel der Nichtkontamination) 

· sowie durch anerkannte Technologien.

In der Zahnheilkunde sind z. B. folgende Übertragungswege für Krankheitserreger relevant:

· direkter Kontakt mit Blut, Speichel oder andere potentiell infektiöse Sekrete,

· indirekte Übertragung, z. B. über kontaminierte Instrumente, zahntechnische Materialien, Werkstücke oder Hände und über

· Aerosolbildung mit kontaminiertem Wasser (z. B. aus dem Mundraum des Patienten).

Das Risiko des Vorhandenseins dieser Übertragungswege für Krankheitserreger muss bewertet werden.
Anforderungen an die Hygiene

1. Durch Blut übertragbar: Hepatitis-B-Viren, Hepatitis-C-Viren und HIV

2. Überwiegend durch direkten oder indirekten Kontakt übertragbar:

· Herpes-simplex-Viren

· Staphylokokken

· Durch Tröpfchen und Tröpfchenkerne übertragbar: Bakterien und Viren

· Mycobacterium tuberculosis

Infektionspräventive Maßnahmen:

1. Infektionspräventive Maßnahmen am Patienten:

· Anamnese (regelmäßig aktualisieren)
· Orale Antisepsis (Zahnreinigung und Schleimhautantiseptikum)
· Ggf. Antibiotikaprophylaxe

2. Infektionspräventive Maßnahmen des Behandlungsteams:

· Händehygiene

· Händewaschen/Handpflege

· Hygienische Händedesinfektion

· Chirurgische Händedesinfektion 


· Schutz vor Kontamination

· Schutzhandschuhe

· Mund-Nasen-Schutz 

· Augenschutz

· Schutzkleidung

· Abdeckung von Flächen und Gegenständen
· Grundregel der Nichtkontamination (z. B. Greifdisziplin)

· Enorale Barrieren (Kofferdam)

· Absaugtechnik

· Unfallsichere Abfallentsorgung

· Impfprophylaxe (Empfehlungen der STIKO)
· Arbeitsmedizinische Vorsorge

· Beschäftigungsbeschränkungen (JArbSchG und MuSchG)

Risikogruppen für Biologische Arbeitsstoffe 

Grundsätzlich werden die Behandlungstätigkeiten in einer Zahnarztpraxis im Sinne der BioStoffV als nicht gezielte Tätigkeiten der Risikogruppe 2 eingestuft, auch die Behandlung von HIV- oder HBV-infizierten Patienten ist i. d. R. der Schutzstufe 2 zuzuordnen, falls nicht mit starkem Verspritzen zu rechnen ist. Mindestens sind die allgemeinen Hygienemaßnahmen der Schutzstufe 1 festzulegen. Diese Mindestmaßnahmen sind individuell durch weitere erforderliche Sicherheitsmaßnahmen aus der Schutzstufe 2 bzw. 3 zu ergänzen, damit die Gefährdung der Beschäftigten dadurch soweit wie möglich verringert wird.

Die Einteilung der Arbeitsstoffe nach dem Infektionsrisiko in Risikogruppen ist wesentlicher Bestandteil der durchzuführenden Gefährdungsbeurteilung, denn hieraus resultiert die Ermittlung der Schutzstufe bzw. der Festlegung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen (vgl. Anhang II und III der BiostoffVO).
	Risikogruppe
	Krankheits​risiko beim 
Menschen
	Gefahr für 
Beschäftigte
	Verbreitung in der 
Bevölkerung
	Vorbeugung oder 
Behandlung
	Infektionsgefährdung in der Zahnmedizin

	1
	Krankheit unwahr​scheinlich
	Nicht gegeben
	Nicht 
gegeben
	Nicht relevant
	-

	2
	Krankheit möglich
	Gering
	Unwahr​scheinlich
	Normalerweise möglich
	-
Infuenza Viren

-
Herpes Simplex-Virus Typ 1

-
Streptokokken

-
Staphylokokken

-
Legionellen

-
Pseudomonas aeruginosa

-
Protozoen

-
Acanthamoeba

	3
	Schwere Krankheit möglich
	Ernste Gefahr möglich
	Gefahr kann bestehen
	Normalerweise möglich
	-
Hepatitis B und C Viren**
-
HIV**
- 
Mycobacterium tuberculosis

	4
	Schwere Krankheit
	Ernste Gefahr vorhanden
	Gefahr u.U. groß
	Normalerweise nicht möglich
	


**
Infektionsrisiko für Arbeitnehmer begrenzt, da eine Infizierung über den Luftweg normalerweise nicht erfolgen kann.
Neben Krankheitserregern der Risikogruppe 1 und 2 können auch Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3/3** wie Hepatitis-B/C-Viren, HIV und Mycobacterium tuberculosis auftreten.
Anzeige- und Aufzeichnungspflichten

Die neuen Anzeige- und Aufbewahrungspflichten nach § 13 BiostoffV haben für die Zahnarztpraxis keine Relevanz. Sie sind nur bei nicht gezielten Tätigkeiten der Risiko​gruppe 3, wenn eine vergleichbare Gefährdung wie bei gezielten Tätigkeiten vorliegt. Diese Vergleich​barkeit ist hinsichtlich der Höhe des Infektionsrisikos bzw. des Gefährdungspotenzials der Biologischen Arbeitsstoffe in Verbindung mit der zahnmedizinischen Tätigkeit nicht gegeben.

Im Rahmen seines Beurteilungs- und Entscheidungsspielraumes für die notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen muss die/der Arbeitgeber/in mindestens die allgemeinen Hygienemaßnahmen der Schutzstufe 1 nach TRBA 500 (Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe) einhalten.
Gefährdungsbeurteilung unter Einbeziehung der Fachkraft für Arbeitssicherheit oder des 
Betriebsarztes
Auch in der BioStoffV findet sich die Verpflichtung zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung. Dies kann gleichzeitig mit der Beurteilung nach anderen Verordnungen geschehen und für einen ganzen Arbeitsbereich oder für bestimmte Tätigkeiten erfolgen. Die Gefährdungsbeurteilung sollte neben der Art der Tätigkeit auch die möglichen Übertragungswege (z. B. aerogene Übertragung, Inokulation) sowie die Festlegung der Risikogruppe der vorkommenden Mikroorganismen und der entsprechenden Schutzmaßnahmen beinhalten.

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung sollen geeignete Schutzmaßnahmen festgelegt werden. Die bisherige Pflicht zur jährlichen Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung (§ 8) entfällt analog zur entsprechenden Regelung in der neuen Gefahrstoffverordnung. Auch die Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung nach festgestellter Kontamination des Arbeitsplatzes wird nicht mehr gefordert. Diese Erleichterung erfolgt vor dem Hintergrund, dass davon ausgegangen werden kann, dass bei gleich bleibenden Bedingungen das Schutzziel bereits durch die in § 11 Abs. 2 geforderte regelmäßige Prüfung der Funktion und Wirksamkeit der technischen Schutzmaßnahmen erreicht wird.

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung erfolgt die Planung und Festlegung geeigneter Schutzmaßnahmen. Bei allen Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen sind mindestens die allgemeinen Hygienemaßnahmen der Schutzstufe 1 und der TRBA 500 zu beachten. Bei nicht gezielten Tätigkeiten ist nicht unbedingt der Biologische Arbeitsstoff mit der höchsten Gefährdung für die Zuordnung zu einer Schutzstufe ausschlaggebend. Entsprechend der BioStoffV sollen die erforderlichen Schutzmaßnahmen aus den Anhängen II bzw. III der BioStoffV ausgewählt und festgelegt werden, so dass die Gefährdung der Beschäftigten soweit wie möglich verringert wird.

Die Maßnahmenfestlegungen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung erfordern ein Mindestmaß an Fachkenntnis, da Fehlentscheidungen direkt Gesundheitsgefährdungen für die Beschäftigten bedeuten. Diese Fachkenntnis besitzen die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte, deren Beteiligung analog den Vorgaben des Arbeitssicherheitsgesetzes mit dem § 8 Biostoffverordnung explizit eingefordert wird. Unabhängig davon verbleibt die Möglichkeit der fachkundigen Beratung des Arbeitgebers auch durch externe Fachleute.

· Wegfall der jährlichen Überprüfungspflicht 

· Wegfall der Überprüfung bei Kontamination 

· Forderung nach Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit als fachkundige Personen bei der Beratung des Arbeitgebers.
Eine praxisorientierte Beurteilung der potenziellen Infektionsgefahren - unterschieden nach den Arbeitsbereichen bzw. den Tätigkeiten in Arbeitsverfahren und dem auftretenden Erregerspektrum – also eine sorgfältige Gefährdungsbeurteilung - ist unabdingbare Voraussetzung einer sinnvollen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung im Bereich der ArbMedVV. Der berufsgenossenschaftliche Grundsatz G 42 "Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung" in der derzeitig vorliegenden Form ist hier eine gute Hilfestellung.

Ablaufschema der Gefährdungsbeurteilung:
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Hygienemaßnahmen
Dieser Bereich ist in der Zahnmedizin durch die vorhandenen Vorschriften und den Hygieneplan geregelt (vgl. Ausführungen im Kapitel „Hygiene“).

Schutzmaßnahmen für den Arbeitnehmer
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers durch Betriebsanweisung und Unterweisung

Bei Tätigkeiten in der Zahnarztpraxis, bei denen erfahrungsgemäß mit einem Infektionsrisiko zu rechnen ist, ist vor Tätigkeitsaufnahme die Erstellung einer arbeitsbereichs- und stoffbezogenen Betriebsanweisung auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung erforderlich. In der Betriebsanweisung sind die möglichen Infektionswege der Mikroorganismen zu bezeichnen, die spezifischen Gefahren zu benennen und die angemessenen Schutzmaßnahmen aufzuführen. Auch muss sie Anweisungen über das Verhalten bei Unfällen und Betriebsstörungen und zur Ersten Hilfe enthalten.

Die Mitarbeiter sind anhand der Betriebsanweisung mündlich und arbeitsplatzbezogen zu unterweisen. Die Unterweisung muss vor Aufnahme der Beschäftigung und danach mindestens jährlich arbeitsplatzbezogen durchgeführt und dokumentiert werden.

Der Hygieneplan der BZÄK gilt als Betriebsanweisung, der DAHZ-Hygieneleitfaden als detaillierte 
Arbeits- und Durchführungsanweisung. 
Eine Musterbetriebsanweisung gemäß § 12 BioStoffV für die Tätigkeit mit

Biologischen Arbeitsstoffen finden Sie im PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“ in der Rubrik „Betriebsanweisungen“ unter „Biologische Arbeitsstoffe“.

Einen Muster-Hygieneplan finden Sie im PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“, unter „Aushang-Einsichtnahme“ in der Rubrik „Hygiene“.
Ein Muster für eine Unterweisungserklärung finden Sie im 
PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“ unter „Unterweisungen“.



Die Beschäftigten haben die für den Kontakt mit Biologischen Arbeitsstoffen bereit-
gestellte persönliche Schutzausrüstung (z. B. Schutzhandschuhe, Brille möglichst mit Seitenschutz) zu tragen.

Im Rahmen der Unterweisung sind alle Beschäftigten, die Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen durchführen, allgemein arbeitsmedizinisch zu beraten.
Arbeitsmedizinische Vorsorge

Inhaltlich gilt es, die Beschäftigten über Angebots- und Pflichtuntersuchungen nach zu unterrichten sowie auf besondere Gefährdungen beispielsweise bei dauernd verminderter Immunabwehr hinzuweisen. Diese arbeitsmedizinische Beratung im Rahmen der Unterweisung soll im wesentlichen erreichen, dass sich verbesserte Kenntnisse der Beschäftigten über mögliche Gesundheitsrisiken im Rahmen der Tätigkeiten verbreiten und eine verstärkte eigenverantwortliche Wahrnehmung der Angebotsuntersuchungen erfolgt. 

Die Beteiligung des Betriebsarztes bei der Unterrichtung ist erforderlich, aber muss nicht zwingend von ihm persönlich durchgeführt werden, wenn die richtige und umfassende Übermittlung der Sachinhalte auch anderweitig sichergestellt ist.

· Einführung einer arbeitsmedizinischen Beratung für alle Beschäftigten 

· Begrenzung des Aufwandes durch Integration in die Unterrichtung 

· Hinweis auf Angebots- und Pflichtuntersuchungen 

· Beteiligung von fachkundigen Ärzten
Schon vor der neuen Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge bzw. Biostoffverordnung waren die Beschäftigten vor der Aufnahme von Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen arbeitsmedizinisch durch Fachärzte für Arbeitsmedizin/Betriebsmedizin hinsichtlich HBV und HCV zu untersuchen und zu beraten. Wenn ein wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht (z. B. gegen Hepatitis B), ist Beschäftigten, die biologischen Arbeitsstoffen ausgesetzt sind, eine Impfung anzubieten.

Aus forensischen Gründen sollte nun die Annahme oder Ablehnung eines Impfangebotes durch den Mitarbeiter mit der jederzeitigen Möglichkeit, es doch noch anzunehmen, schriftlich fixiert werden und in die Personalakten aufgenommen werden. Diese Mitarbeiterunterweisungen sollte den Hinweis enthalten, dass trotz Ablehnung des Angebotes die Immunisierung jederzeit zu bekommen ist. Die Unterweisung sollte unter Zuhilfenahme des Merkblattes der BGW M612/613 „Risiko Virusinfektion - Übertragungsweg Blut“ erfolgen.
Ein Muster für eine Mitarbeiterunterrichtung über die „Immunisierungsmöglichkeit“

finden Sie im PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“, „Formulare“, unter 
der Rubrik „Arbeitsmedizinische Vorsorge“.

Bei eventuellen Impfschäden entschädigt die Berufsgenossenschaft wie bei einem Arbeitsunfall. Aber auch bei Ablehnung einer angebotenen Impfung besteht bei der Berufsgenossenschaft Versicherungs​schutz für den Fall einer Hepatitis-B-Infektion.

Die komplette Grundimmunisierung besteht aus drei Injektionen des Impfstoffes. Etwa 4 bis 6 Wochen nach Abschluss der Impfserie kann und sollte eine serologische Kontrolle des Impferfolges stattfinden.
Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe

Geltungsbereich

Arbeitgeber sind verpflichtet, die Regelungen der Technischen Regel für Biologische Arbeitstoffe, TRBA einzuhalten (vgl. § 18 ArbSchG i. V. m. § 10 Abs. 1 Satz 2 BioStoffV) und umzusetzen. 

Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 250 „Biologische Arbeitsstoffe im 
Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege“
Die Inhalte der UVV BGV C 8 „Gesundheitsdienst“ wurden in die BGR 250 und in die TRBA 250 aufgenommen.

Neben der UVV BGV A 1 „Grundsätze der Prävention“ enthält vor allem die TRBA 250 grundlegende Bestimmungen für die Zahnarztpraxis. So dürfen in Untersuchungs- und Behandlungsbereichen nur Personen beschäftigt werden, die über die nötige Fachkunde verfügen oder von einer fachlich geeigneten Person unterwiesen und beaufsichtigt werden. 

Die Unterweisung schließt neben sachbezogenen Übungen insbesondere eine einführende und 
wiederholte Unterrichtung über persönliche Hygiene, das Verhalten bei Infektionsgefährdung und 
Maßnahmen zur Desinfektion und Sterilisation ein.

Durch die jeweilige Unterschrift wird bestätigt, dass der Unterzeichner anhand der TRBA 250 „Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege“ und des Hygieneplans über Infektionsgefahren und Gefährdungen am Arbeitsplatz, Schutzkleidung und Händehygiene, Umgang mit Desinfektionsmitteln und Gefahrstoffen, Maßnahmen zur Desinfektion, Reinigung und Sterilisation von Instrumenten, Desinfektion und Reinigung von Geräten und Arbeitsbereichen, Entsorgung von Praxisabfällen, Verhalten bei Arbeitsunfällen und in Notfallsituationen unterrichtet wurde.

Ein Muster für eine Unterweisungserklärung finden Sie im 
PRAXIS-Handbuch „Qualitätssicherung – Anhang“ unter „Unterweisungen“.



Auf Grund der bestehenden Gefährdungen und z. T. umfangreichen Schutzmaßnahmen sollte versucht werden, dass sich in Kontakt mit biologischen Arbeitsstoffen befindliche Personal einzugrenzen.
An Arbeitsplätzen, an denen die Gefahr einer Kontamination durch biologische Arbeitsstoffe besteht 
(z. B. in Behandlungs-, Aufbereitungs- und Laborbereichen), dürfen Nahrungs- und Genussmittel 
jeglicher Art nicht aufbewahrt, gelagert und eingenommen werden.
Für die einzelnen Arbeitsbereiche hat die/der Praxisinhaber/in entsprechend der Infektionsgefährdung Maßnahmen zur Desinfektion, Reinigung und Sterilisation sowie zur Ver- und Entsorgung schriftlich in einem Hygieneplan festzulegen und die Durchführung zu überwachen. Es wird empfohlen, den Hygieneplan in der Praxis auszuhängen.

Abfälle aus Untersuchungs- und Behandlungsräumen und Wartungsbereichen sind in ausreichend widerstandsfähigen, dichten und ggfs. auch feuchtigkeitsbeständigen Einwegbehältern zu sammeln und vor Transport zu verschließen. Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände, die als Abfälle entsorgt werden sollen, sind so zu behandeln, zu sammeln und zu beseitigen, dass Beschäftigte keiner Verletzungsgefahr ausgesetzt werden (z. B. in stich- und bruchfesten Abfallsammelbehältern).

Im Arbeitsbereich aufgetretene übertragbare Krankheiten bei Patienten oder Beschäftigten, die für die Beschäftigten schwerwiegende Folgen haben können, sind unverzüglich dem Betriebsarzt bzw. dem Arzt der die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung durchführt, mitzuteilen.

Beschäftigte müssen über mögliche Infektionsgefährdungen und Gesundheitsbelastungen unterrichtet und über Maßnahmen zu deren Abwendung unterwiesen sein. Insbesondere ist auch auf in Frage kommende Maßnahmen zur Immunisierung, z. B. gegen Hepatitis B, hinzuweisen und die Immunisie​rung gegen Hepatitis B auf Wunsch kostenfrei für die Beschäftigten zu ermöglichen.

Den Beschäftigten ist Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung in geeigneter Ausführung, Größe und ausreichender Stückzahl zur Verfügung zu stellen. Bei Tätigkeiten, die eine hygienische Händedesinfektion erfordern (z B. im Behandlungszimmer, Praxislabor, Aufbereitungsbereich), dürfen an Händen und Unterarmen keine Schmuckstücke, Uhren und Eheringe getragen werden. Derartige Gegenstände können die Wirksamkeit der Händedesinfektion vermindern.
Die/der Praxisinhaber/in hat für Desinfektion, Reinigung und Instandhaltung der Schutzkleidung zu sorgen. Zudem hat die/der Praxisinhaber/in die getrennte Aufbewahrungsmöglichkeit von der getra​genen Schutzkleidung und der anderen Kleidung zu ermöglichen.

Laut TRBA 250 müssen „Arbeitsabläufe festgelegt werden, die das Verletzungsrisiko minimieren“. Weiterhin wird dies durch den aus der TRBA 250 wörtlich entnommenen Text: „dem Einsatz sicherer Arbeitsgeräte stehen auch Verfahren gleich, bei denen das sichere Zurückstecken der Kanüle in die Schutzhülle mit einer Hand erfolgen kann, z. B. Lokalanästhesie in der Zahnmedizin“, konkretisiert. Dieses sichere Vorgehen wurde in der zahnärztlichen Lokalanästhesie bisher schon durch das einhändige Zurückschieben der Kanüle in die Schutzkappe sichergestellt. Aus diesem Grund kann der Zahnarzt weiterhin selbst entscheiden, ob er weiter die sicheren und sachgerechten Arbeitsverfahren beibehält, die das Verletzungsrisiko minimieren, oder er sich für sichere Arbeitsgeräte entscheidet.

	Gefährdungsbeurteilung


	3.


	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

	Arbeitsbereich/Tätigkeit: Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen in der Zahnarztpraxis


	Lfd. Nr.
	Schutzmaßnahmen

technische   -   organisatorische   -   persönliche
	Regelwerk
	Umgesetzt 
am / von:
	Bemerkungen

	1.
	Haben die Mitarbeiter im Rahmen ihrer Tätigkeit Kontakt mit Blut, Speichel und Sekreten, ist diesem 
Praxispersonal geeignete persönliche Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe, ggf. Brille möglichst mit 
Seitenschutz, …) zur Verfügung zu stellen.
	§ 11 Abs.1 BioStoffV

Nr. 4.1.3.1 und 4.2.5 TRBA 250
	
	

	2.
	Siehe Antwort 1.
	§ 11 Abs.1 BioStoffV

Nr. 4.1.3.1 und 4.2.5 TRBA 250
	
	

	3.
	Eine Gefährdungsbeurteilung ist vor Aufnahme der Tätigkeiten oder bei maßgeblichen Veränderungen der Arbeitsbedingungen durchzuführen. Hierzu müssen im Vorfeld ausreichende Informationen beschaffen werden und soweit möglich, eine Einstufung der biologischen Arbeitsstoffe in Risikogruppen vorgenommen werden. Der Praxisinhaber hat sich bei der Gefährdungsbeurteilung fachkundig beraten zu lassen, sofern 
er nicht selbst über die erforderlichen Kenntnisse verfügt. Fachkundige Personen sind insbesondere der 
Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit.
	§ 8 BioStoffV
	
	

	4.
	Folgende Risikogruppen für biologische Arbeitsstoffe existieren:

Risikogruppe 1: Biologische Stoffe, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie beim Menschen eine Krankheit verursachen.

Risikogruppe 2: Biologische Arbeitsstoffe, die eine Krankheit beim Menschen hervorrufen 
können und eine Gefahr für die Beschäftigten darstellen können; eine Verbreitung des Stoffes in der 
Bevölkerung ist unwahrscheinlich; eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung ist normalerweise möglich.

Risikogruppe 3: Biologische Arbeitsstoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen 
können und eine ernste Gefahr für die Beschäftigten darstellen können, die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung kann bestehen, doch ist normalerweise eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung möglich.

Risikogruppe 4: Biologische Arbeitsstoffe, die eine schwere Krankheit hervorrufen und eine 
ernste Gefahr für die Beschäftigten darstellen; die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung ist unter Umständen groß; normalerweise ist keine wirksame Vorbeugung oder Behandlung möglich.
	§ 4 BioStoffV
	
	


	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

	Arbeitsbereich/Tätigkeit: Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen in der Zahnarztpraxis


	Lfd. Nr.
	Schutzmaßnahmen

technische   -   organisatorische   -   persönliche
	Regelwerk
	Umgesetzt 
am / von:
	Bemerkungen

	5.
	Praxispersonal mit einer abgeschlossenen zahnmedizinischen Fachausbildung und mit regelmäßiger Teilnahme an Unterweisungen. In Abstimmung mit dem Betriebsarzt sind die bestehenden Beschäftigungs​beschränkungen bzw. -verbote für Jugendliche zu beachten und einzuhalten. Jugendliche dürfen nur zur Erreichung ihres Ausbildungszieles, unter ständiger Aufsicht eines Fachkundigen und bei Einhaltung der geltenden Arbeitsplatzgrenzwerte mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von biologischen Arbeitsstoffen ausgesetzt sind, betraut werden. 
	MuSchG

MuSchArbV
JArbSchG
	
	

	6.
	Den Beschäftigten sind leicht erreichbare Händewaschplätze mit fließendem warmem und kaltem Wasser, Direktspender für Händedesinfektionsmittel, hautschonende Waschmittel, geeignete Hautschutz- und -pflegemittel und Handtücher zum einmaligen Gebrauch zur Verfügung zu stellen.
	Nr. 4.1.1.1 
TRBA 250
	
	

	7.
	Das Thema „Hautschutz“ sollte Bestandteil des praxisinternen Hygieneplanes sein, in dem auch auf die zur Verfügung gestellten Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel verwiesen wird. Der Hygieneplan ist sichtbar auszuhängen, bei Änderungen zu aktualisieren und den Mitarbeitern zugänglich zu machen.
	Nr. 4.1.2.3 
TRBA 250
	
	

	8.
	Bei Tätigkeiten, die eine hygienische Händedesinfektion erfordern, dürfen an Händen und Unterarmen 
keine Schmuckstücke, Uhren und Eheringe getragen werden.

Derartige Gegenstände können die Wirksamkeit der Händedesinfektion vermindern.
	Nr. 4.1.2.6 TRBA 250
	
	

	9.
	Auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung ist vor Aufnahme der Tätigkeiten eine arbeitsbereichs- und stoffbezogene Betriebsanweisung zu erstellen. Darin ist auf die mit den vorgesehenen Tätigkeiten verbundenen Gefahren für die Beschäftigten hinzuweisen. Die erforderlichen Schutzmaßnahmen und Ver​haltensregeln sowie Anweisungen über das Verhalten bei Unfällen und Betriebsstörungen und zur Ersten Hilfe sind in ihr festzulegen. Die Betriebsanweisung ist in einer für die Beschäftigten verständlichen Form und Sprache abzufassen und an geeigneter Stelle in der Arbeitsstätte bekanntzumachen und zur Einsichtnahme auszulegen oder auszuhängen.
	§ 8 und § 12 Abs.1 
BioStoffV
	
	

	10.
	Siehe Antwort 8.
	§ 8 und § 12 Abs.1 
BioStoffV
	
	


	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

	Arbeitsbereich/Tätigkeit: Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen in der Zahnarztpraxis


	Lfd. Nr.
	Schutzmaßnahmen

technische   -   organisatorische   -   persönliche
	Regelwerk
	Umgesetzt 
am / von:
	Bemerkungen

	11.
	Die Mitarbeiter sind mittels der erstellten Betriebsanweisungen mündlich und arbeitsbereichs- und stoff-bezogen in die Gefährdungen und Schutzmaßnahmen zu unterweisen. Die Unterweisung der Praxismitarbeiter hat vor Arbeitaufnahme und anschließend regelmäßig mindestens einmal jährlich statt zu 
finden (Dokumentation).
	§ 12 Abs.2 BioStoffV
	
	

	12.
	Entsprechend den Festlegungen der Gefährdungsbeurteilung ist die notwendige persönliche Schutzausrüstung (z. B. Brille möglichst mit Seitenschutz, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, … etc.) bereit zu 
stellen. Der Praxisinhaber ist verpflichtet, diese Schutzausrüstung seinen Mitarbeitern kostenlos zur Verfügung zu stellen und über deren Einsatzzweck die Mitarbeiter zu unterrichten.
	§ 29 Abs.1 BGV A1

§ 11 Abs.1 
BioStoffV
	
	

	13.
	Die Arbeitnehmer sind verpflichtet die bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung zu tragen (Tragepflicht). Dies ist durch den Zahnarzt regelmäßig zu überprüfen.
	§ 30 Abs.1 BGV A1
	
	

	14.
	Getragene Schutzkleidung ist von anderer Kleidung getrennt aufzubewahren. Sie ist in ausreichend widerstandsfähigen und dichten Behältern/Säcken getrennt nach Art des Waschverfahrens zu sammeln.
	
	
	

	15.
	Falls Arbeitskleidung mit Krankheitserregern kontaminiert ist, ist sie zu wechseln und wie Schutzkleidung gemäß Hygieneplan aufzubereiten.
	Nr. 4.1.3.1 TRBA 250

Nr.8 RKI-Empf. „Zahnheilkunde“
	
	

	16.
	Um Beschäftigte vor Verletzungen bei Tätigkeiten mit spitzen oder scharfen medizinischen Instrumenten 
zu schützen, muss das sichere Zurückstecken der Kanüle in die Schutzhülle mit einer Hand erfolgen, 
z. B. Lokalanästhesie in der Zahnmedizin.
	Nr. 4.2.4 
TRBA 250
	
	

	17.
	Beim Umgang mit benutzten Instrumenten und Geräten sind Maßnahmen zu ergreifen, die eine Verletzungs- und Infektionsgefahr minimieren. Insbesondere sind benutzte spitze, scharfe oder zerbrechliche Arbeitsgeräte zur einmaligen Verwendung unmittelbar nach Gebrauch in stich- und bruchsicheren 
Behältnissen zu sammeln. 
	Nr. 4.1.1.4 
TRBA 250
	
	


	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

	Arbeitsbereich/Tätigkeit: Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen in der Zahnarztpraxis


	Lfd. Nr.
	Schutzmaßnahmen

technische   -   organisatorische   -   persönliche
	Regelwerk
	Umgesetzt 
am / von:
	Bemerkungen

	18.
	Auf der Grundlage einer praxisbezogenen Gefährdungsbeurteilung sind in Betriebsanweisungen und 
einem Hygieneplan für die einzelnen Arbeitsbereiche und Tätigkeiten Verhaltensregeln, Maßnahmen zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation, zur Ver- und Entsorgung, zum Tragen der Schutzausrüstung 
sowie Anweisungen für Notfälle und für die arbeitsmedizinische Vorsorge festzulegen. 

Der Praxisinhaber hat für die einzelnen Arbeitsbereiche entsprechend der Infektionsgefährdung Maßnahmen zur Desinfektion, Reinigung und Sterilisation sowie zur Ver- und Entsorgung schriftlich festzulegen 
(Hygieneplan) und zu überwachen.

Der Hygieneplan ist in der Zahnarztpraxis an geeigneter Stelle bekannt zu machen und zur Einsichtnahme auszulegen oder auszuhängen.

Einen Muster-Hygieneplan finden Sie im „PRAXIS-Handbuch Qualitätssicherung – Anhang – Aushang/Einsichtnahme – Hygiene“.
	§ 12 Abs.1 BioStoffV

Nr. 4.1.2.3 TRBA 250
	
	

	19.
	Alle eingesetzten Verfahren sollen so erfolgen, dass die Bildung von Aerosolen minimiert wird. Dies kann 
z. B. bei der zahnärztlichen Behandlung durch entsprechende Absaugtechnik oder bei der Reinigung von Geräten im Ultraschallbad durch Abdecken erreicht werden.
	Nr. 4.1.1.5 
TRBA 250
	
	

	20.
	In Abstimmung mit dem Betriebsarzt sind die bestehenden Beschäftigungsbeschränkungen bzw. -verbote für Jugendliche und werdende oder stillende Mütter zu beachten und einzuhalten. Jugendliche dürfen nur zur Erreichung ihres Ausbildungszieles, unter ständiger Aufsicht eines Fachkundigen und bei Einhaltung der geltenden Arbeitsplatzgrenzwerte mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von biologischen Arbeitsstoffen ausgesetzt sind, betraut werden. Werdende Mütter dürfen nicht beschäftigt 
werden, soweit nach ärztlichem Zeugnis Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet ist.
	MuSchG

MuSchArbV
JArbSchG

BioStoffV
	
	

	21.
	Auf Grund der bestehenden Gefährdungen und z. T. umfangreichen Schutzmaßnahmen sollte versucht werden, dass sich in Kontakt mit biologischen Arbeitsstoffen befindliche Personal einzugrenzen.
	Nr. 4.1.2.1 
TRBA 250
	
	


	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

	Arbeitsbereich/Tätigkeit: Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen in der Zahnarztpraxis


	Lfd. Nr.
	Schutzmaßnahmen

technische   -   organisatorische   -   persönliche
	Regelwerk
	Umgesetzt 
am / von:
	Bemerkungen

	22.
	An Arbeitsplätzen, an denen die Gefahr einer Kontamination durch biologische Arbeitsstoffe besteht 
(z. B. in Behandlungs-, Aufbereitungs- und Laborbereichen), dürfen Nahrungs- und Genussmittel jeglicher 
Art nicht aufbewahrt, gelagert und eingenommen werden.
	Nr. 4.1.2.4 
TRBA 250
	
	

	23.
	Der auf die individuellen Praxisverhältnisse zugeschnittene Hygieneplan soll u. a. aktuelle 
Angaben über die Reinigung und Desinfektion von Arbeitsflächen und Fußböden beinhalten.
	Nr. 4.1.2.3 
TRBA 250
	
	

	24.
	Werden Fremdfirmen (z. B. Depottechniker) in der Zahnarztpraxis für Arbeiten beauftragt, sind diese vor Tätigkeitsaufnahme über die bestehenden Gefährdungen zu informieren.
	§ 5 Abs.3 
BGV A1
	
	

	25.
	Oberflächen (Fußböden, Arbeitsflächen, Oberflächen von Arbeitsmitteln) sollen leicht zu reinigen und 
beständig gegen die verwendeten Reinigungsmittel und gegebenenfalls Desinfektionsmittel sein.
	Nr. 4.1.1.3 
TRBA 250
	
	

	26.
	Die Praxismitarbeiter sind vom Praxisinhaber ausreichend über die bestehende arbeitsmedizinische Vorsorge in der Zahnarztpraxis zu informieren und der Praxisinhaber hat darauf zu achten, die Vorsorgeuntersuchung G 42 „Infektionskrankheiten“ entsprechend zu veranlassen.
	§§ 4 und 5 ArbMedVV in Verbindung mit dem Anhang 
Teil 2
Nr. 3.3. RKI-Empf. „Zahnheilkunde“
	
	

	27.
	Der Zahnarzt hat die Angestellten über die in Frage kommenden Maßnahmen zur Immunisierung bei 
Aufnahme der Tätigkeit und bei gegebener Veranlassung zu unterrichten und zu informieren. Die 
Immunisierung, z. B. Hepatitis-B, ist für die Beschäftigten kostenlos zu ermöglichen. Eine Ablehnung des Impfangebotes durch die Mitarbeiter sollte schriftlich dokumentiert werden.
	§ 12 Abs.2a 
BioStoffV

Nr. 3.3. RKI-Empf. „Zahnheilkunde“
	
	

	28.
	Die Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, der LAGA-Richtlinie und die Abfallwirtschaftssatzungen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sind zu beachten um eine fach- und sachgerechte Entsorgung der Praxisabfälle zu gewährleisten.
	KrW-/AbfG

LAGA-RL
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